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16.11.2023 A9-0319/488

Änderungsantrag 488
Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0319/2023
Frédérique Ries
Verpackungen und Verpackungsabfälle
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Verpackungen, die nicht 
erforderlich sind, um die in Anhang IV 
festgelegten Leistungskriterien zu erfüllen, 
und Verpackungen mit Eigenschaften, die 
lediglich darauf abzielen, das 
wahrgenommene Volumen des Produkts 
zu vergrößern, beispielsweise durch 
Doppelwände, falsche Böden und 
unnötige Schichten, dürfen nicht in 
Verkehr gebracht werden, es sei denn, die 
Gestaltung der Verpackungen unterliegt 
geografischen Ursprungsbezeichnungen, 
die nach den Rechtsvorschriften der Union 
geschützt sind.

(2) Verpackungen, die nicht 
erforderlich sind, um die in Anhang IV 
festgelegten Leistungskriterien zu erfüllen, 
dürfen nicht in Verkehr gebracht werden, 
es sei denn, die Gestaltung der 
Verpackungen und/oder das verpackte 
Produkt unterliegen geografischen 
Ursprungsbezeichnungen gemäß den 
Rechtsvorschriften der Union oder 
unterliegen dem Schutz von Rechten des 
geistigen Eigentums.

Or. en
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16.11.2023 A9-0319/489

Änderungsantrag 489
Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0319/2023
Frédérique Ries
Verpackungen und Verpackungsabfälle
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Wirtschaftsakteure dürfen 
Verpackungen nicht in den Formaten und 
zu den Zwecken, die in Anhang V 
aufgeführt sind, in Verkehr bringen.

(1) Ab dem 31. Dezember 2030 dürfen 
Wirtschaftsakteure Verpackungen nicht in 
den Formaten und zu den Zwecken, die in 
Anhang V aufgeführt sind, in Verkehr 
bringen.

Or. en
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16.11.2023 A9-0319/490

Änderungsantrag 490
Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0319/2023
Frédérique Ries
Verpackungen und Verpackungsabfälle
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen 
die Wirtschaftsakteure Verpackungen in 
den Formaten und zu den Zwecken, die in 
Anhang V Nummer 3 aufgeführt sind, ab 
dem 1. Januar 2030 nicht mehr in Verkehr 
bringen.

(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen 
die Wirtschaftsakteure Verpackungen in 
den Formaten und zu den Zwecken, die in 
Anhang V Nummern 3 und 4 aufgeführt 
sind, ab dem 1. Januar 2030 nicht mehr in 
Verkehr bringen.

Or. en
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16.11.2023 A9-0319/491

Änderungsantrag 491
Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0319/2023
Frédérique Ries
Verpackungen und Verpackungsabfälle
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Mitgliedstaaten können 
Wirtschaftsakteure von den Bestimmungen 
in Anhang V Nummer 3 ausnehmen, wenn 
sie der Definition von Kleinstunternehmen 
gemäß den Bestimmungen der Empfehlung 
2003/361/EG der Kommission in der am 
[Amt für Veröffentlichungen: Bitte Datum 
einfügen = Datum des Inkrafttretens dieser 
Verordnung] geltenden Fassung 
entsprechen und wenn es technisch nicht 
möglich ist, keine Verpackungen zu 
verwenden oder Zugang zu Infrastrukturen 
zu erhalten, die für ein funktionierendes 
Wiederverwendungssystems erforderlich 
sind.

(3) Die Mitgliedstaaten können 
Wirtschaftsakteure von den Bestimmungen 
in Anhang V ausnehmen, wenn sie der 
Definition von Kleinstunternehmen gemäß 
den Bestimmungen der Empfehlung 
2003/361/EG der Kommission in der am 
[Amt für Veröffentlichungen: Bitte Datum 
einfügen = Datum des Inkrafttretens dieser 
Verordnung] geltenden Fassung 
entsprechen und wenn es technisch nicht 
möglich ist, keine Verpackungen zu 
verwenden oder Zugang zu Infrastrukturen 
zu erhalten, die für ein funktionierendes 
Wiederverwendungssystem erforderlich 
sind.

Or. en
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16.11.2023 A9-0319/492

Änderungsantrag 492
Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0319/2023
Frédérique Ries
Verpackungen und Verpackungsabfälle
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Darüber hinaus werden 
Wirtschaftsakteure von den 
Anforderungen dieses Artikels 
ausgenommen, wenn auf der Grundlage 
einer von einem Dritten zertifizierten 
Lebenszyklusbewertung die in Anhang V 
aufgeführten Formate im Einklang mit 
Artikel 4 der Richtlinie 2008/98/EG 
insgesamt ein besseres Ergebnis unter 
dem Aspekt des Umweltschutzes 
erbringen oder wenn es durch Bedenken 
im Zusammenhang mit der öffentlichen 
Gesundheit, der Lebensmittelhygiene und 
der Lebensmittelsicherheit hinreichend 
begründet ist.

Or. en
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16.11.2023 A9-0319/493

Änderungsantrag 493
Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0319/2023
Frédérique Ries
Verpackungen und Verpackungsabfälle
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 14 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) der Definition von 
Kleinstunternehmen gemäß den 
Bestimmungen der Empfehlung 
2003/361/EG der Kommission in der am 
[Amt für Veröffentlichungen: Bitte Datum 
einfügen = Datum des Inkrafttretens dieser 
Verordnung] geltenden Fassung 
entsprochen haben.

b) der Definition von 
Kleinstunternehmen gemäß den 
Bestimmungen der Empfehlung 
2003/361/EG der Kommission in der am 
[Amt für Veröffentlichungen: Bitte Datum 
einfügen = Datum des Inkrafttretens dieser 
Verordnung] geltenden Fassung 
entsprochen haben oder

Or. en
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16.11.2023 A9-0319/494

Änderungsantrag 494
Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0319/2023
Frédérique Ries
Verpackungen und Verpackungsabfälle
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 14 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) in einem Mitgliedstaat tätig waren, 
in dem die Quote der getrennten 
Sammlung von Verpackungen, die der 
Kommission gemäß Artikel 50 Absatz 2 
Buchstabe b gemeldet wurde, nach 
Gewicht mehr als 85 % der 
entsprechenden Verpackungen beträgt, 
die im Kalenderjahr 2027 und jedem 
Kalenderjahr danach im Hoheitsgebiet 
dieses Mitgliedstaats in Verkehr gebracht 
wurden. Für Verpackungen, die unter die 
Verpflichtung nach Artikel 44 Absatz 1 
fallen, kann sich diese Ausnahme 
ansonsten auf die Berichterstattung 
gemäß Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe c 
stützen.
Ergibt sich aus dieser Berichterstattung, 
dass die Quote der getrennten Sammlung 
des jeweiligen Verpackungsmaterials 
unter 85 % liegt, legt der Mitgliedstaat 
einen Umsetzungsplan vor, der eine 
Strategie mit konkreten Maßnahmen 
einschließlich eines Zeitplans enthält, mit 
denen sichergestellt wird, dass die Quote 
der getrennten Sammlung von 85 % nach 
Gewicht des jeweiligen 
Verpackungsmaterials innerhalb von zwei 
Jahren erreicht wird.

Or. en



AM\1290630DE.docx PE754.376v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

16.11.2023 A9-0319/495

Änderungsantrag 495
Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0319/2023
Frédérique Ries
Verpackungen und Verpackungsabfälle
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Absatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) durch ihre Verwendung wird die 
Kontaminierung von Kompost mit nicht 
kompostierbaren Verpackungen erheblich 
verringert;

e) durch ihre Verwendung wird die 
Kontaminierung von Kompost mit nicht 
kompostierbaren Verpackungen erheblich 
verringert und es werden in 
Übereinstimmung mit der 
Kompostierungsnorm der Union keine 
Probleme bei der Verarbeitung von 
Bioabfällen verursacht;

Or. en

Begründung

Mit der Änderung soll präzisiert werden, dass durch die Einhaltung der aktualisierten Norm 
EN 13432 (siehe Artikel 8 Absatz 5 Buchstabe a) – oder einer möglichen neuen Norm – 
gewährleistet wird, dass keine Probleme im Bioabfallstrom auftreten.
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16.11.2023 A9-0319/496

Änderungsantrag 496
Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0319/2023
Frédérique Ries
Verpackungen und Verpackungsabfälle
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Absatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) durch ihre Verwendung werden 
nicht kompostierbare 
Verpackungsabfallströme nicht stärker 
kontaminiert.

f) durch ihre Verwendung, sofern sie 
Anwendungen, die mit Lebensmitteln in 
Berührung kommen und mit dem 
Bioabfallstrom zu verarbeiten sind, 
betrifft, werden nicht kompostierbare 
Verpackungsabfallströme nicht stärker 
kontaminiert.

Or. en
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16.11.2023 A9-0319/497

Änderungsantrag 497
Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0319/2023
Frédérique Ries
Verpackungen und Verpackungsabfälle
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang IV – Teil I – Nummer 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Verpackungsfunktionen: Durch 
die Gestaltung von Verpackungen müssen 
deren Funktionen sichergestellt werden, 
einschließlich der Kriterien für die die 
Produkte betreffende 
Verbraucherakzeptanz. Die 
Verbraucherakzeptanz umfasst eine 
Kombination von Merkmalen der 
wahrgenommenen visuellen Attraktivität 
und/oder der empfundenen 
Benutzerfreundlichkeit, die es den 
Verbrauchern ermöglichen, freie 
Kaufentscheidungen zu treffen. 
Gestaltungselemente, die als Hinweis auf 
die Anerkennung als charakteristisches 
Produkt, Rechte des geistigen Eigentums 
oder geografische 
Ursprungsbezeichnungen gemäß den 
Rechtsvorschriften der Union erforderlich 
sind, sind zu beachten.
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